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Bankverbindung:  Postbank Berlin  · Bankleitzahl 100 100 10  · Konto 529 940 107 

Postanschrift: Postfach 08 01 51  ·  10001 Berlin  ·  Hausanschrift: Kronenstraße 42  · 10117 Berlin ·  e-mail: info@vorsorgeregister.de 

Telefon  (0 18 05) 35 50 50  (0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif)   ·  Telefax (0 30) 38 38 66 77 

 

Informationen zum Eintragungsverfahren für Privatpersonen 

A. Zweck des Registers 
Die Bundesnotarkammer führt gemäß den §§ 78a bis 78c der Bundesnotarordnung das Zentrale Vorsorge-
register. Das Zentrale Vorsorgeregister soll dazu dienen, im Falle eines Betreuungsverfahrens dem Vor-
mundschaftsgericht die schnelle und zuverlässige Information über das Vorhandensein einer Vorsorgevoll-
macht zu ermöglichen, um unnötige Betreuungen im Interesse des Bürgers und der Justizressourcen zu 
vermeiden und Wünsche der Betroffenen optimal zu berücksichtigen.  

Wichtiger Hinweis: Mit der Eintragung ist keine eigenständige Vollmachtserteilung verbunden. Die Angaben 
zur Vollmacht werden nicht inhaltlich überprüft, insbesondere wird nicht überprüft, ob überhaupt eine wirk-
same Vollmacht erteilt wurde. Infolgedessen kann die Bundesnotarkammer auch keine rechtlichen Fragen 
zur Errichtung und zum Umfang von Vorsorgevollmachten beantworten.  
Wenden Sie sich bitte mit rechtlichen Fragen an einen Notar oder Rechtsanwalt Ihrer Wahl.  
Weitere allgemeine Informationen zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen erhalten Sie im In-
ternet unter www.vorsorgeregister.de. 

B. Eintragungsantrag 
Wenn Sie eine Vorsorgevollmacht errichtet haben, können Sie mit dem Datenformular für Privatpersonen 
oder – kostengünstiger – online unter www.zvr-online.de den Antrag auf Eintragung der Vollmachtsdaten 
stellen. Für jeden Vollmachtgeber ist ein eigenes Datenformular auszufüllen.  
Füllen Sie bitte den Antrag deutlich und vollständig aus. Bitte übersenden Sie uns nur das ausgefüllte 
und unterschriebene Formular und nicht die Vorsorgevollmachtsurkunde selbst! 
Die Angabe der Daten der Vorsorgevollmacht, des Vollmachtgebers und der Zahlungsweise sind Pflichtan-
gaben (diese sind mit * gekennzeichnet), die zwingend zur Bearbeitung Ihres Antrages ausgefüllt sein müs-
sen.  
Wenn Daten eines oder mehrerer Bevollmächtigter eingetragen werden sollen, sind die mit * gekennzeichne-
ten Felder ebenfalls zwingend auszufüllen. Die Eintragung eines oder mehrerer Bevollmächtigter im Zentra-
len Vorsorgeregister ist zwar nicht zwingend erforderlich, aber dringend zu empfehlen (vgl. zur Eintragung 
der Daten des Bevollmächtigten/vorgeschlagenen Betreuers näher B. II.) 

I. Daten der Vorsorgevollmacht 
Die Angaben hinsichtlich des Umfangs Ihrer Vorsorgevollmacht erleichtern dem Vormundschaftsgericht, den 
Inhalt der Vollmacht frühzeitig zu beurteilen. 

 Ziffer 2: Vermögensangelegenheiten betreffen die Befugnis, über Vermögensgegenstände zu ver-
fügen, Verbindlichkeiten einzugehen oder gegenüber Gerichten, Behörden und sonstigen öffentlichen Stel-
len in Vermögensangelegenheiten zu handeln. Für Verfügungen über Grundbesitz ist zwingend eine nota-
rielle Urkunde erforderlich. Auch die Aufnahme von Verbraucherdarlehen erfordert eine notarielle Vollmacht. 
Angelegenheiten der Gesundheitssorge umfassen bspw. die Einsicht in Krankenunterlagen und das Be-
suchsrecht. Die Einwilligung des Bevollmächtigten in eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine 
Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf nach § 1904 Abs. 1 Satz 1 BGB der ausdrücklichen Er-
wähnung dieses Aufgabenbereichs in der Vollmacht. 
Angelegenheiten der Aufenthaltsbestimmung können auch freiheitsbeschränkende oder freiheitsentzie-
hende Maßnahmen umfassen (z.B. freiheitsentziehende Unterbringung oder Freiheitsentziehung in einer 
Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder 
auf andere Weise). Diese bedürfen nach § 1906 BGB Abs. 1 und 4 BGB aber ebenfalls einer ausdrücklichen 
Erwähnung dieses Aufgabenbereiches in der Vollmacht.  

 Ziffer 3: Sollte trotz Vorsorgevollmacht eine Betreuung notwendig werden, kann mit einer Betreu-
ungsverfügung Einfluss auf den durch ein Gericht zu bestellenden Betreuer genommen werden. Darüber 
hinaus können in der Betreuungsverfügung Wünsche hinsichtlich der Lebensgestaltung bei der Betreuung 
festgelegt werden. Mit der Patientenverfügung können Wünsche zur ärztlichen Behandlung für den Fall 
geäußert werden, dass ein Zustand der Entscheidungsunfähigkeit, etwa auf Grund von Bewusstlosigkeit, 
vorliegt. 

 Ziffer 4: Hier ist die Angabe des Aufbewahrungsortes der Vollmacht dringend zu empfehlen, um die 
Auffindbarkeit der Vollmacht sicherzustellen. 

II. Daten des Bevollmächtigten/vorgeschlagenen Betreuers 
Die Eintragung eines oder mehrerer Bevollmächtigter zu der Vorsorgevollmacht ist dringend zu empfehlen, 
um dem Vormundschaftsgericht eine möglichst breite Informationsgrundlage zu bieten, anhand der es ent-
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scheiden kann, ob die Vorsorgevollmacht für das Betreuungsverfahren relevant und wer der Bevollmächtigte 
ist. Bei Eintragung des Bevollmächtigten ist zudem sichergestellt, dass er im Ernstfall zügig ermittelt werden 
kann. Eine Person kann zugleich Bevollmächtigter und vorgeschlagener Betreuer sein. Ein vorgeschlagener 
Betreuer wird im Rahmen einer Betreuungsverfügung bestimmt.  
Einwilligung des Bevollmächtigten: Die Daten zur Person des Bevollmächtigten sollen grundsätzlich nur 
eingetragen werden, wenn der Bevollmächtigte eingewilligt hat. Die Eintragung kann aber auch ohne diese 
Einwilligung erfolgen, so dass die Angabe von Ort, Datum und Unterschrift des Bevollmächtig-
ten/vorgeschlagenen Betreuers in dem vorgesehenen Feld nicht zwingend erforderlich ist. Zum Schutze sei-
nes Rechts auf informationelle Selbstbestimmung wird der Bevollmächtigte aber in jedem Fall über die Ein-
tragung informiert und insbesondere auf sein Recht hingewiesen, die Löschung seiner Daten zu beantragen. 
Darüber hinaus wird der Bevollmächtigte über die Daten des Vollmachtgebers und den Zweck des Zentralen 
Vorsorgeregisters aufgeklärt, damit er beurteilen kann, warum seine personenbezogenen Daten eingetragen 
wurden. Deshalb ist jedem Vollmachtgeber dringend zu empfehlen, die Eintragung von Bevollmächtigten 
nicht ohne deren Kenntnis und Zustimmung zu veranlassen. 
Auf dem Datenformular „P“ ist die Angabe von zwei Bevollmächtigten/vorgeschlagenen Betreuern möglich. 
Falls Sie die Eintragung weiterer Bevollmächtigter/vorgeschlagener Betreuer beantragen möchten, ver-
wenden Sie hierfür bitte das Zusatzblatt Bevollmächtigte/Betreuer für Privatpersonen „PZ“ und geben im An-
trag „P“ die Anzahl der beigefügten „PZ“ an. 

III. Angaben zur Zahlungsweise 
Wenn Sie die anfallenden Gebühren im Lastschriftverfahren begleichen möchten, machen Sie bitte die er-
forderlichen Angaben. Sie können auch nach Anforderung durch Überweisung zahlen. Hierfür fallen aber 
höhere Gebühren an (vgl. E. Eintragungsgebühren). 

C. Eintragungsverfahren 
Nach Eingang Ihres Antrages werden Ihre Angaben entsprechend verarbeitet. Ihnen wird sodann eine Vor-
schussanforderung mit einem Datenkontrollblatt übersandt. Die Vorschusshöhe entspricht den anfallenden 
Gebühren. Aus dem Datenkontrollblatt können Sie die einzutragenden Daten ersehen und noch eventuelle 
Korrekturen vornehmen. Nach Eingang der anfallenden Gebühr erfolgt die Eintragung Ihrer Vorsorgevoll-
macht, so dass die zuständigen Vormundschaftsgerichte Einsicht erhalten. Zum Abschluss des Verfahrens 
wird Ihnen eine Eintragungsbestätigung übermittelt. 

D. Änderung der Eintragung / Widerruf der Vollmacht 
Spätere Änderungen oder Ergänzungen der Eintragung Ihrer Vorsorgevollmacht sind gebührenpflichtig. 
Verwenden Sie zu der entsprechenden Meldung an das Zentrale Vorsorgeregister die Eintragungsbestäti-
gung unter Angabe der mitgeteilten Register- und Buchungsnummer. Auch bspw. die Adressänderung eines 
Bevollmächtigten kann auf diesem Wege mitgeteilt werden, jedoch werden Änderungen grundsätzlich nur 
auf Antrag des Vollmachtgebers entgegen genommen. 
Wenn Sie Ihre Vorsorgevollmacht widerrufen wollen, müssen Sie dies gegenüber Ihrem Bevollmächtigten 
kundtun und eine ausgehändigte Vollmachtsurkunde zurückverlangen.  
Die Mitteilung eines Widerrufs gegenüber dem Zentralen Vorsorgeregister ist zwar zweckmäßig. Zur Beseiti-
gung der Bevollmächtigung ist die Mitteilung aber weder erforderlich noch ausreichend. 

E. Eintragungsgebühren 
Die Bundesnotarkammer erhebt für die Registrierung aufwandsbezogene Gebühren nach der Vorsorge-
register-Gebührensatzung. 
Die Höhe der Gebühr unterscheidet sich nach der Art und Weise, wie die Meldung zum Register (Internet 
oder Post) und die Abrechnung erfolgen. Auch die Zahl der gemeldeten Bevollmächtigten ist von Bedeutung. 
Die Gebühr fällt nur einmal an und deckt die dauerhafte Registrierung und Beauskunftung an die Vormund-
schaftsgerichte ab.  
So beträgt die Gebühr für Internet-Meldungen grundsätzlich 15,50 €. Sie sinkt auf 13 €, wenn die Gebühren-
rechnung im Lastschriftverfahren beglichen wird. Wird mehr als ein Bevollmächtigter registriert, fallen für je-
den weiteren Bevollmächtigten zusätzlich 2,50 € an. Bei postalischen Anmeldungen erhöhen sich diese Ge-
bühren um 3 €. Der Zuschlag für jeden weiteren Bevollmächtigten beträgt 3 € (statt 2,50 €).  
Für institutionelle Nutzer des Registers (z.B. Notare, Rechtsanwälte, Betreuungsvereine oder Betreuungsbe-
hörden) gelten abweichende Bedingungen. 

F. ZVR-Card 
Zum Abschluss des Eintragungsverfahren wird Ihnen bei Neueintragungen künftig zusätzlich zur Eintra-
gungsbestätigung kostenfrei die ZVR-Card als Dokumentation Ihrer Eintragung im Zentralen Vorsorgeregis-
ter zur Verfügung gestellt. 
Bei der ZVR-Card handelt es sich um eine Plastikkarte im Scheckkartenformat, auf deren Rückseite hand-
schriftlich individualisierende Angaben, wie insbesondere der Name des Vollmachtgebers sowie Name und 
Telefon von bis zu zwei Bevollmächtigten, eingetragen werden können. Zur Aufnahme dieser Angaben kann 
die Eintragungsbestätigung zu Hilfe genommen werden.  
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